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Der Aninelder hat ani 4. Juni 1988 beim Europäischen Pa- 
tentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 88/00499 

eingereicht. 

Mit Bescheid voni 9. September 1988 hat das Europäische Pa- 

tentaint in seiner Eigenschaft als Internationale Recher-

chenbehórde dein Aninelder, gestütz auf Artikel 17 (3) (a) 

und Regel 40.1 PCT, eine Aufforderung zur Zahiung von fünf 

zusätzlichen Recherchengebühren mit demn Hinweis zuge-

stelit, daB die internationale Anmeldung deni Erfordernis 
der Einheitlichkeit nicht entspreche. Als Gründe für die 

fehlende Einheitlichkeit un Sinne von Regel 40.1 PCT 

werden als maBgebliche Ansprüche für jede der sechs Er-

findungen angegeben: 

PatentansprUche 1-13 und 24, 25 und 60-65: 

Behälter - Querförderer - schwenkbare Schleuder-

scheibe 

Patentansprüche 1, 14-23: 

Bodenkonfigurationen 

Patentansprüche 1,, 26-38: 

Dosierschieber - Austragsoffnung - Verschlul3schieber 

Patentansprüche 1, 39-42: 

Schutzvorrichtung 

Patentansprüche 1, 43-51: 
Regelkreis 

PatentansprUche 1, 52-59: 

Kippbewegung der Schleuderscheiben 

Ergänzend wird dazu folgendes angegeben: 
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"Die im unabhängigen Anspruch 1 genannte, der Erfindung 

zugrunde liegende Aufgabe weist keine erfinderische Tätig- 

keit auf gegenüber dem Stand der Technik bekannt aus 

DE-A-2 031 557, DE-A-2 041 804 und FR-A-i 479 633. 

Die ursprungliche einzige ailgemeine erfinderische Idee, 

die auch den Gegenstand der abhängigen Anspruche em-

schlie8t, ist deshaib nicht inehr zulässig; es mu8 somit 

erneut festgestellt werden, ob die in den abhängigen 
AnsprUchen genannten kennzeichnenden Merkmale technisch 

zusairnuenhängen oder zusanunenwirken. 

Dabei ergibt sich die foigende neue Einordnung unter ver-
schiedene Sachverhalte, von denen jeder eine unterschied-

liche erfinderische Idee verwirkiicht, da er ein eigen-

ständiges, unabhängiges technisches Merkmal darstelit." 

III. 	Der Aninelder hat daraufhin ani 7. Oktober 188 die angefor - 

derten fünf zusätziichen RecherchengebUhren unter Wider-

spruch entrichtet und zu dessen Begründung ausgefUhrt, daB 

die angefochtene Aufforderung keine Begründung, sondern 

eine bioBe Behauptung epthalte. 

Entscheidungsgründe 

Geinä8 Arti.kel 154 (3) EPU sowie Artikel 9 der Vereinbarung 

zwischen WIPO und EPO Uber PCT (AB1. EPA, 1985, 320) sind 

die Beschwerdekaininern zuständig, Uber den Widerspruch des 

Anmelders gegen die Festsetzung zusätziicher Gebühren zu 

entscheiden. 

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (c) PCT; er ist da-

her zuiässig. 
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3. 	Lu Hinblick auf die in der Aufforderung zur Zahiung ange- 

gebenen Gründe gemäl3 Regel 40.1 PCT 1st folgendes zu be-

merken: 

	

3.1 	Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in verschie- 
denen Entscheidungen zum Ausdruckgebracht, daB die Angabe 

von Gründen in einer Aufforderung zur Zahiung gemäl3 Arti-

kel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches Erfor-

dernis für die Rechtswirksamkeit Weiner soichen Auf for-

derung 1st (s. W 04/85 und W 07/86 - AB1. EPA, 1987, 63 

und 67; W 09/86 -AB1. EPA, 1987, 459; W 07/85 - zur Ver-

of fentlichung vorgesehen). Nur in einfachen Fallen kann es 

demnach ausreichend sein, wenn als Gründe für die fehiende 

Einheitiichkeit lediglich die Gegenstände der Anmeldung 

aufgezähit werden. 

	

3.2 	Im vorliegenden Fall sind die ergänzenden Erläuterungen 

der Internationalen RecherchenbehOrde dahingehend zu 

interpretieren, daB der Gegenstand des unabhängigen An-

spruchs 1 mit Rücksicht auf den aus drei genannten Doku-

menten bekannten Stand der Technik nicht auf einer erf in-

derischen Tätigkeit beiuhe und foiglich eine einzige all-

geineine erfinderische Idee nicht mehr verwirklicht werde, 

so daB erñeut festgestellt werden inüBte, ob die in den 

abhängigen AnsprUchen genannten Merkmaie technisch zusam-

inenhängen. Sie hat jedoch nicht dargelegt, weiche Aufgabe 

nach Fortfail des Anspruchs 1 gelOst werden soil und 

weiche Teile der Erfindung nicht geeignet sind, zur LOsung 

dieser Aufgabe beizutragen, sowie auf weichen unterschied-

lichen LOsungsprinzipien die Gegenstände der von ihr ange-

gebenen sechs Erfindungen beruhen. 
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3.3 	Die der Aufzählung der AnsprUche und deren Inhalte beige- 

fügten a11genein gehaltenen Erläuterungen in der Auffor-

derung enthalten deinnach keine nachvollziehbare Begrün-

dung, der entnonunen werden kânnte, inwiefern die sechs 

aufgezählten Gegenstànde technisch nicht so zusammen-

hãngen, daB sie eine allgemeineerfinderische Idee ver-

wirklichen. 

3.4 	Da die Aufforderung somit unter VerstoB gegen die Begrun- 

dungspflicht gemäl3 Regel 40.1 PCT ergangen 1st, kann sie 

nicht als rechtswirksam angesehen werden. 

4. 	Der Anmelder hat somit die zusätzliche RecherchengebUhr 

ohne rechtlichen Grund entrichtet. Er kann sie daher 

zurückverlangen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die RUckzahlung der fünf zusãtzlich entrichteten Recherchenge-

bühren wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeanite: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

K. Staxnm 
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